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Sitzung des Rechtsausschusses des Landtags Rheinland-Pfalz am 20. Februar 
2023 

TOP 5 „Anhebung der Schwellenwerte bei der Bilanzierung und Rechnungsle-
gung“ 

Antrag der Fraktionen der SPD, BÜNDNIS 90/Die GRÜNEN und FDP nach § 76 
Abs. 2 GOLT – Vorlage 18/5277 – 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

in der vorbezeichneten Sitzung hat der Rechtsausschuss die Landesregierung um 

Übersendung des Sprechvermerks zu Tagesordnungspunkt 5 in schriftlicher Form ge-

beten. Dieser Bitte komme ich hiermit gerne nach: 

18/5377

https://jm.rlp.de/de/startseite/
mailto:Geschäftsstelle@landtag.rlp.de


 

 

 

 
 

"(Anrede), 

 

das Bundesministerium der Justiz hat meinem Haus mit Schreiben vom 22. Dezember 

2023 den Entwurf einer Formulierungshilfe zur Anhebung der Schwellenwerte für die 

Unternehmensgrößenklassen nach der Richtlinie 2013/34/EU (Bilanzrichtlinie) zukom-

men lassen.  

 

Danach sollen die monetären Schwellenwerte zur Bestimmung der Unternehmensgrö-

ßenklassen im Handelsbilanzrecht um rund 25 Prozent angehoben werden.  

 

Hierbei handelt es sich um einen zentralen Baustein des sogenannten ‚Meseberger 

Entbürokratisierungspakets‘. Von der Anhebung der Schwellenwerte sollen insbeson-

dere kleine und mittelständische Unternehmen profitieren. 

 

Nach deutschem Handelsbilanzrecht hängt der Umfang der Bilanzierungs- und Be-

richtspflichten ganz maßgeblich von der Unternehmensgröße ab. Große Kapitalgesell-

schaften haben die gesetzlichen Aufstellungs-, Prüfungs- und Offenlegungspflichten 

stets in vollem Umfang zu erfüllen. Mittelgroßen, kleinen und Kleinstkapitalgesellschaf-

ten werden von diesen umfassenden Verpflichtungen hingegen je nach Unternehmens-

größe gestufte Erleichterungen als Wahlrechte gewährt. 

 

Mittelgroßen Kapitalgesellschaften ist es – beispielsweise – gestattet, eine verkürzte 

Gewinn- und Verlustrechnung aufzustellen. Ihr Jahresabschluss kann von vereidigten 

Buchprüfern oder entsprechenden Gesellschaften geprüft werden.  

 

Für kleine Kapitalgesellschaften gilt darüber hinaus eine großzügigere Frist für die Er-

stellung des Jahresabschlusses. Sie müssen ihren Jahresabschluss nicht innerhalb von 

drei Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahrs erstellen, sondern haben hierfür sechs 

Monate Zeit. Einen Lagebericht müssen sie nicht erstellen. Die Bilanz, die Gewinn- und 

Verlustrechnung (GuV) sowie der Anhang können verkürzt sein. Auch gibt es für diese 

Unternehmen Erleichterungen hinsichtlich der Publizität. 

 



 

 

 

 
 

Kleinstkapitalgesellschaften schließlich treffen nach dem geltenden Handelsbilanzrecht 

die geringsten Bilanzierungs- und Berichtslasten. Insbesondere können sie weitere Er-

leichterungen im Hinblick auf die Publizität für sich in Anspruch nehmen.  

 

Durch die geplante Anhebung der Schwellenwerte werden sehr viele Unternehmen in 

eine niedrigere Größenklasse ‚rutschen‘. Für die begünstigten Unternehmen hat dies 

eine signifikante Entlastung von bürokratischem Aufwand sowie erhebliche Kostensen-

kungen zur Folge.  

 

Die Bundesregierung schätzt das jährliche Entlastungspotential für die Wirtschaft auf 

rund 650 Millionen Euro. Dies entspricht einer Reduktion der insgesamt durch Offenle-

gungspflichten für publizitätspflichtige Unternehmen verursachten Bürokratiekosten um 

rund 16 % pro Jahr. Von der Anhebung der Schwellenwerte sollen schätzungsweise 

rund 52 000 Unternehmen profitieren.  

 

Die angestrebten Änderungen begrüße ich ausdrücklich. Die Erhöhung der bilanzrecht-

lichen Schwellenwerte ist auch aus meiner Sicht geeignet, die betroffenen Unterneh-

men erheblich von Bürokratie und den hieraus entstehenden Kosten zu entlasten. Die 

Maßnahme leistet damit einen guten Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit der deutschen 

Wirtschaft. 

 

Für besonders bemerkens- und begrüßenswert halte ich auch das sehr rasche, konse-

quente und wirksame Handeln des Bundesministeriums der Justiz in dieser Sache. 

 

Die Schwellenwertanhebung erfolgt in Umsetzung einer Änderungsrichtlinie zur EU-Bi-

lanzrichtlinie, die erst Ende Dezember 2023 in Kraft getreten ist. Schon vor Inkrafttreten 

dieser Änderungsrichtlinie hat das Bundesministerium der Justiz die hier in Rede ste-

hende Formulierungshilfe mit sehr kurzer Stellungnahmefrist an die Länder und interes-

sierten Verbände verschickt.  

 

Zur weiteren Beschleunigung soll die Initiative nicht als eigenständiges Gesetzesvorha-

ben geführt, sondern als Änderungsantrag in ein bereits laufendes Gesetzgebungsver-

fahren eingebracht werden.  



 

 

 

 
 

 

Auch in der Sache vermag das Gesetzesvorhaben zu überzeugen. Die Bundesregie-

rung beabsichtigt von den Spielräumen, welche die EU-Richtlinie dem nationalen Ge-

setzgeber zur Entlastung von Unternehmen bietet, in größtmöglichem Umfang Ge-

brauch zu machen. So sieht die Formulierungshilfe – in Ausübung des insoweit beste-

henden Mitgliedstaatenwahlrechts nach der EU-Richtlinie – für Unternehmen die Mög-

lichkeit zu einer rückwirkenden erstmaligen Anwendung der neuen Schwellenwerte be-

reits auf das Geschäftsjahr 2023 vor. Den Unternehmen wird also ein Wahlrecht einge-

räumt, die Schwellenwertanhebung bereits für das Geschäftsjahr 2023 zu berücksichti-

gen, ohne dass hiermit indes eine Verpflichtung verbunden wäre.  

 

Im Ergebnis hat das Bundesministerium der Justiz mit der Formulierungshilfe zur An-

hebung der Schwellenwerte im Handelsbilanzrecht eine begrüßenswerte Gesetzesini-

tiative auf den Weg gebracht hat, die geeignet erscheint, Bürokratie sinnvoll abzubauen 

und die Unternehmen in Deutschland spürbar zu entlasten – und zwar zum ‚Nulltarif‘, 

also ohne den Einsatz öffentlicher Mittel.“ 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Herbert Mertin 


